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Internationale elterliche Kindesentführungen

im Brennpunkt muslimischer Länder

 – die Scharia und das österreichische Recht –

Eine  Vorstellung  die  für  jede  Mutter/jeden  Vater  unerträglich  ist,  die  Entführung  des 

eigenen Kindes in ein Land wo die fremde Sprache noch das kleinere Übel darstellt und 

die Ohnmacht gegen ein Rechtssystem zu kämpfen das dem eigenen so gar nicht ähnelt.  

Elterliche Kindesentführungen bei Familien mit gemischt kulturellen Hintergründen ist ein 

besonders fragiles und sensibles Thema. Sowohl die emotionale Komponente als auch die 

rechtliche  Seite  werfen  Schwierigkeiten  auf.  Es  handelt  sich  in  diesen  Fällen  um die 

widerrechtliche Verbringung eines Kindes ins Ausland durch einen Elternteil. Sowohl der 

internationale Aspekt welcher die Berücksichtigung unterschiedlicher Rechtssysteme mit 

sich bringt,  als auch der familiäre Aspekt,  sowie die kulturellen Unterschiede erfordern 

Fingerspitzengefühl.

Für Menschen mit  europäischen Denkstrukturen ist  es schwer zu verstehen warum es 

zwar im internationalen, vor allem europäischen, Raum möglich ist für diese Problematik 

rechtliche Lösungen ua. in Form der Brüssel-IIa-Vo, sowie dem HKÜ zu finden, es jedoch 

mit  muslimischen  Ländern  zu  keiner  Einigung  kommen  kann/bis  jetzt  noch  zu  keiner 

Einigung  gekommen  ist.  Ich  möchte  in  meiner  Dissertation  herausarbeiten  wo  die 

Unterschiede zwischen westlichen Rechtssystemen und dem auf der Scharia und dem 

Koran basierenden  islamischen Rechtssystemen liegen.  Es  ist  mir  ein  Anliegen einen 

möglichst wertfreien Zugang zu schaffen, das System der Scharia herauszuarbeiten, diese 

genau zu beleuchten und Lösungsansätze zu definieren.

Ist  es  möglich  einen  Dialog  zu  führen?  Wo liegen –  neben  den  Unterschieden –  die 

Gemeinsamkeiten?  Welchen  juristischen  Gehalt  haben  europäische  Gerichtsurteile  in 

islamischen Ländern? Kann Menschenrecht neben Gottesrecht bestehen? Welche Rolle 

spielt das betroffene Kind? Welches rechtliche Gewicht haben die Kinder- /Elternrechte in 

der Praxis? Dies sind nur einige der Fragen denen ich im Zuge meiner Arbeit nachgehen 

möchte.
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Neben der Scharia soll jedoch (überblicksmäßig) auch die europäische und internationale

Rechtslage dargestellt  werden. Das HKÜ sowie das ESÜ, das KSÜ, das MSA und die 

Brüssel-IIa-Vo sollen im Zuge der Arbeit dargestellt und anhand von aktueller Judikatur 

eingearbeitet werden.

Ziel  meiner  Dissertation  ist  es  Sensibilität  und  Verständnis  zu  schaffen  und 

Lösungsansätze  aufzuzeigen.  Anhand  von  3  unterschiedlichen  Fällen  möchte  ich  die 

unterschiedlichen Rechtslagen darstellen.

Forschungsmethoden:

Primäre  Forschungsmethode  wird  die  Literaturrecherche  darstellen.  Neben  der 

Informationsbeschaffung mittels Fachliteratur, Zeitschriften, Fachartikel und Kommentaren 

zu  den  unterschiedlichen  Verordnungen  und  Abkommen,  wird  vor  allem  die 

Judikaturanalyse einen Schwerpunkt bei der Themenbehandlung darstellen. Im Zuge der 

Arbeit  möchte  ich  drei  unterschiedliche  Fälle  vorstellen,  die  einander  zwar  inhaltlich 

ähneln,  aufgrund  der  unterschiedlichen  Nationalitäten  ihrer  Akteure  jedoch  zu 

unterschiedlichen rechtlichen Lösungen gelangen. Zusätzlich zur Literaturrecherche und 

Judikaturanalyse  sollen  Fachgespräche  mit  anerkannten  Religionsrechtsexperten,   mit 

diversen  Institutionen  (Kinder-  und  Jugendanwaltschaft  Wien,  Integrationshaus  Wien), 

sowie einschlägige Fachseminare und Kurse an der Universität  Wien, den inhaltlichen 

Zugang zu diesem Thema abrunden.
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Arbeitskonzept:

 1 Vorstellung: Problemkreis Mischehe, elterliche Kindesentführung

 1.1 Definition wesentlicher Termini

 1.1.1 widerrechtliche Verbringung

 1.1.2 gewöhnlicher Aufenthalt

 1.1.3 Kindeswohl

 1.2 3 Fallbeispiele

 2  Rechtslage in Europa

 2.1 Brüssel IIa Verordnung (Art 2 – 15, insbes. Art 9-13)

 2.1.1 Überblick, Ablösung des HKÜ durch die Brüssel-IIa-Vo

 2.1.2 Zuständigkeitskriterien, Anwendungsbereiche

 2.1.3 Unionsweite Anerkennung + Vollstreckung von Entscheidungen die 

innerhalb der EU ergangen sind

 2.2 ESÜ – Europäisches Sorgerechtsübereinkommen

 2.2.1 Anwendungsbereiche

 2.2.2 Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher oder behördlicher 

Sorgerechts- und Umgangsentscheidungen.
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 3 Internationale Rechtslage

 3.1 HKÜ:

 3.1.1 Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung, 25. Oktober 1980

 3.1.2 Anwendungsbereiche

 3.1.3 Voraussetzungen und Fristen

 3.1.4 Internationale Durchsetzung

 3.2  KSÜ, MSA

 3.2.1 Haager Kinderschutzübereinkommen

 3.2.2 Haager Minderjährigenschutzübereinkommen

 3.3 Bedeutung für Österreich: 

 3.3.1 Anwendungsvorrang Brüssel-IIa-Vo

 3.3.2 Überschneidungen und Ergänzungen mit HKÜ, KSÜ, MSA

 4 Brennpunkt: muslimische Länder:

 4.1 Islamisches Recht (einleitendes Kapitel)

 4.1.1 Begriffserklärungen

 4.1.2 Geschichtlicher Überblick

 4.1.1 Gottesrecht – weltliches Recht (Menschenrecht) 

Gibt es weltliches Recht in islamischen Ländern?
- Ist dies überhaupt vereinbar mit dem Glauben?

- Welchen Stellenwert hätte dieses dann?
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 4.2 Die Scharia

 4.2.1 Die drei Quellen der Scharia

Koran

Überlieferung (Hadith)

Auslegung und Interpretation der Theologen und Juristen

 4.2.2 Ehe- und Familienrecht als Kernbereich der Scharia

Unterschiede zum österreichischen Recht?

Exkurs: Österreichisches Ehe- und Scheidungsrecht

Exkurs:Stellung der Frau in Österreich/in islamischen Ländern

 4.2.3 Das Strafrecht in der Scharia

Einteilung

Strafrahmen und Vorhersehbarkeit im Islam

 4.3 Scharia und weltliches Recht

 4.3.1 Exkurs: Weshalb haben sich die islamischen Länder NICHT dem HKÜ 

angeschlossen/sind nicht Mitglied des HCCH (HCCH - Haager Konferenz für 

internationales Privatrecht) ?

 4.3.2 Gottesrecht – Menschenrecht

Gibt es weltliches Recht in muslimischen Ländern?
Welchen Stellenwert hätte dieses dann?

Ist dies mit dem Glauben vereinbar?

 4.3.3 Anerkennung ausländischer (Scheidungs-) Urteile

Juristischer Stellenwert

Wo liegt das Problem der Anerkennung

Durchsetzung ausländischer Sorgerechtsvereinbarungen möglich
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 5 Lösungsansätze

 5.1  Völkerrecht:

 5.1.1 diplomatisches Schutzrecht

Was sieht die Scharia bzgl Staatsbürgerschaft vor?

Wer kann diplomatischen Schutz ausüben?

 5.1.2 konsularischer Schutz?

 5.2 Internationale Schiedsgerichtsbarkeit?

 5.2.1 ad hoc Gerichte für Einzelfälle?

 5.3 Mediation?

 5.3.1 Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten

MiKK ev (in Berlin)

 5.3.2 Erörterung:  Ist  ein  Dialog  zwischen  diesen  (Rechts-)Kulturen  

(konstruktiv) möglich?

 5.4 Hermeneutik im Islam

 5.4.1 Ist dies denkbar? In welchem Umfang?

Was würde dies für die vorliegende Problematik bedeuten/

Was könnte dadurch geändert werden?

 5.4.2 Bessere Möglichkeiten bei Scheidungen und in Unterhalts- und 

Obsorgeangelegenheiten für Frauen denkbar?
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Zeitplan:

SS 2012: Vo Juristische Methodenlehre
Ku zur Judikatur und Textanalyse (Spinozas Ethik)
Seminar zur Vorstellung des Dissertationsvorhabens
Ausarbeitung Exposé

bis Ende Jän. 2013: Informationsbeschaffung
Literatur
Kapitel 1-3 des Dissertationsvorhabens abgabefertig für die 
Erstbegutachtung
Besprechung mit dem Betreuer
ein Seminar aus dem Bereich Religionsrecht
3 Stunden aus dem Dissertationsfach/Wahlfachbereich

bis März/April 2012/13 Überarbeitungsphase der ersten drei Kapitel

SS 2013: zwei Seminare aus dem Bereich Religionsrecht
Kurse aus dem Dissertationsfach

bis Ende Sept. 2013: Kapitel 4.1+4.2 des Dissertationsvorhabens abgabefertig für 
die Erstbegutachtung

Besprechung mit dem Betreuer

WS 2013: Kapitel 4.3 des Dissertationsvorhabens abgabefertig zur 
Erstbegutachtung

SS 2014 Letztes Kaptiel abgabefertig zur Erstbegutachtung
Abgabe der gesamten Dissertation
Besprechung mit dem Betreuer

WS 2014: Überarbeitung der gesamten Dissertation
Ausfeilen der Details
Einreichung der Dissertation
Defensio
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